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4. Anbanverhältniffe. 5. Bewaldung. 

Außer dem fisfalifchen Nehhofer Forite auf den jandigen Flächen im Weiten 

des Gebietstheils finden fie) mur noch im Siüdoften bei Gr.-Baalau, Tillendorf 
und Gr.-Waplit einige Privatwälder. Der fisfalifche Fort beiteht aus Kiefern- 
hochwald, hier und da mit eingefprengtem Laubholz (Eiche, Buche, Birke). Ex 
wird mit 100- bi8 120-jähriger Umtriebszeit im Kahlichlagbetriebe bewirth- 
ichaftet. Die Privatwaldungen haben gemifchte Bejtände, wobei jedoch gleichfalls 
die Kiefern vorherrfchen, und unterliegen meiftens einer planmäßigen Bewtrth- 
fchaftung, da nur noch die größeren Wälder erhalten geblieben, die Eleineren 
allmählich ausgerodet find.”) Die weitaus größte Fläche des Gebietstheils wird 
dagegen zum Ackerbau benugt und it ziemlich fruchtbar, jo daß außer Noggen, 
Hafer, Exrbjen und Kartoffeln auch Weizen und Delfrüchte gedeihen. Die in 
erheblichem Umfange vorhandenen Wiejen leiden vielfach unter zu großer Näffe 
und liegen auf torfigem Boden. 

Dränagen find auf den größeren Gütern im Kreife Stuhm fast überall in 
ausreichenden Maße vorhanden, dagegen in den bäuerlichen Feldmarken noch 

wenig verbreitet, obgleich fte wegen der undurchläffigen Befchaffenheit des Unter: 
grundes nothwendig wären; die Bildung mehrerer Dränagegenoffenfchaften wird 

. vorbereitet. Größere Ent und Bewäfjerungsanlagen finden fih am Mühlen: 
graben felbjt bei Altmark, wo er den Namen „Altmarker Bache“ führt, am 
Schibufchgraben, am Adlerfließe und am Konradswalder Fließe. — Die Altmarfer 
(und die oberhalb angrenzende Tillendorfer) Bache ift von der Tillendorfer Mühle 
bis zur Stauanlage bei Altmark von der Ent- und Bewäfjerungsgenofjenfchaft 
zu Altmark 1895/96 vegelmäßig ausgebaut und vertieft worden, um das Hoch- 

wajjer ohne Ausuferungen ableiten zu können (Statut v. 12. Yuli 1890, 2,65 qkm). 

An Stelle des ehemaligen Mühlenwehres wurde bei Altmark die auf S. 23 
erwähnte Staufchleuje angelegt, welche das Wafjer nach Bedarf zurüczuhalten 
oder den UHeberfluß in die Höhefche TIhiene abzuleiten gejtattet. Durch die Ab- 
löfung der Mühlenftauberechtigung fonnte der als Mtühlenteich angelegte, aber 
verjumpfte Neumarfer See (22 ha) abgelafjen und das mit feiner Vorfluth auf 
ihn angemwiefene Wiefengelände (148 ha) bejjer entwäfjert werden. Diejelbe 
Genofjenfchaft bewirkte auch den regelmäßigen Ausbau des Schibujchgrabens zur 
Entwäfjerung de3 von Gr.-Waplis nach Altmark ziehenden 1,9 km langen, 
0,3 km breiten Wiefengrundes; eine an der Mündung hergeftellte Schleufe er- 

möglicht die Neberftauung. — Die Adlerfließ-Entwäfjerungsgenofjenichaft (Statut 
v. 15. jan./11. Aug. 1884, 1,89 qkm) hat 1885/86 zur DVerbefferung der Vor- 
fluth für die Wiefen und Acerländereien im breiten TIhalgrunde des Fließes 
jelbjt und an den bei Kollofomp und Kontken von vechtS einmindenden Gräben 

”) In der Statijt. Tab. ta ijt die Waldfläche für das ganze Miündungsgebiet, alfo 

einschließlich des hiev nicht betrachteten inneren Delta® auf 93 qkm angegeben. Außer 
den Holzungen des vom Mlarienburger Mühlengraben entwäflerten Höhenlandes find 
dabei die zur Oberförjterei Steegen gehörigen Waldungen auf den Dünen der Danziger 

Bucht, der zur DOberförfterei PBelplin gehörige Montauer Eichwald und die Weidenwerder 
einbegriffen.


